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775 Gorillas Tiefgrund B

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

775 Gorillas Tiefgrund B

Artikel-Nr.:
7750010

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

wassrige Grundierung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10

73479 Ellwangen

Germany

Telefon: DE: +49 (0)7961-57 99 0 AT: +43 (0)5572-40 99 9 FR: +33 (0)9.86.87.86.05
Telefax: +49 (0)7961-57 99 25

E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

Webseite: E: www.alfa-direkt.de AT: www.alfa-direkt.at FR: alfa-direct.fr

1.4. Notrufnummer
24h: DE: +49 (0)361-73 07 30

24h: AT: +43 1406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kieselsaure, Kaliumsalz MVZ > 3,2

Gefahrenhinweise: keine

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise: keine

2.3. Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und moégliche Symptome:
Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaR REACH Artikel 57(f) oder der
delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU)
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften
aufweisen.
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Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt:
Der Stoff/dieses Gemisch enthilt keine Bestandteile, die gemaR REACH Artikel 57(f) oder der
delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU)
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften
aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefihrliche Inhaltsstoffe / Gefihrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname Konzentration
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 1312-76-1 Kieselsdure, Kaliumsalz MVZ > 3,2 1-<5

EG-Nr.: 215-199-1 Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315) Gew-%

REACH-N.: < Achtung

01-2119456888-17 Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)

Skin Irrit. 2; H315: 40% < C < 100%
Eye Irrit. 2; H319: 40% < C < 100%
STOT SE 3; H335: 75% < C < 100%
Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 2.000 mg/kg

ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) > 2,06 mg/L
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Alle kontaminierten
Kleidungssticke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei allergischen Erscheinungen,
insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. In allen Zweifelsfallen oder wenn
Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:
Fir Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung
der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Nicht abwaschen mit: Lésemittel/Verdinnungen Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren. Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei ge6ffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten
mit flieBendem Wasser spiilen und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Sofort adrztlichen Rat einholen (Giftnotruf).

Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Niemals einer bewusstlosen Person
oder bei auftretenden Krampfen etwas tiber den Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
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4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
LoschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2)
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Zum Schutz von
Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

5.4. Zusdtzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfadllen anzuwendende
Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen. Fir ausreichende Liiftung sorgen. Alle Zindquellen entfernen. Einatmen
von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Produkt bildet mit Wasser rutschige Belage.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behorden in Kenntnis
setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung:

Mit flassigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Sonstige Angaben:

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Fiir ausreichende Beliiftung und punktférmige
Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Geeigneten Atemschutz verwenden. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Brandschutzmafnahmen:
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Fir Frischluft sorgen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Ausreichende
Waschgelegenheiten zur Verfligung stehen

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Fir
ausreichende LUftung sorgen.

Anforderungen an Lagerrdaume und Behilter:
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieRen. Ausreichende Lagerraumbeliftung
sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen lagern mit: Laugen
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 — nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Schiitzen
gegen: Hitze Frost

7.3. Spezifische Endanwendungen

Branchenlésungen:
Grundierungen

GISCODE:
BSW10

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ

(@ Expositionsweg

Kieselsidure, Kaliumsalz MVZ > 3,2 5,61 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 1312-76-1
EG-Nr.: 215-199-1
Kieselsdure, Kaliumsalz MVZ > 3,2 1,38 mg/m3 @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 1312-76-1
EG-Nr.: 215-199-1

@ Langzeit — Inhalation, systemische Effekte

@ Langzeit — Inhalation, systemische Effekte

Kieselsaure, Kaliumsalz MVZ > 3,2 1,49 mg/kg KG/ @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 1312-76-1 Tag @) Langzeit — dermal, systemische Effekte
EG-Nr.: 215-199-1

Kieselsaure, Kaliumsalz MVZ > 3,2 0,74 mg/kg KG/ (@ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 1312-76-1 Tag @ Langzeit — dermal, systemische Effekte
EG-Nr.: 215-199-1

Kieselsaure, Kaliumsalz MVZ > 3,2 0,74 mg/kg KG/ @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 1312-76-1 Tag @ Langzeit — oral, systemische Effekte
EG-Nr.: 215-199-1

Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Kieselsaure, Kaliumsalz MVZ > 3,2 7,5 mg/L @ PNEC Gewisser, SiiRwasser

CAS-Nr.: 1312-76-1
EG-Nr.: 215-199-1

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fiir ausreichende Liftung sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166 Geeigneter Augenschutz: Korbbrille (Spriihverfahren)

Hautschutz:
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk),
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk, FKM (Fluorkautschuk) Neopren
Durchbruchszeit: >480 min Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm. Ungeeignetes Material:
Leder Stoffe Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen
reinigen und gut durchliftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des
Materials sind zu bericksichtigen. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen
werden. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Chemikalienschutzhandschuhe sind
in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch
auszuwahlen. Bei Abnutzung ersetzen!

Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Beliiftung Spriihverfahren Schleifen. Filtergerat
(Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter: A2 P2 DIN EN 137 Die Art der personlichen
Schutzausriistung muss je nach Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz
ausgewahlt werden.

Sonstige Schutzmafnahmen:
Leichte Schutzkleidung empfohlen. Chemikalienbestdndige Sicherheitsschuhe DIN EN I1SO 20345
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8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behorden in Kenntnis
setzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Farbe: farblos
Entziindbarkeit: Nein

Aggregatzustand: Flissig
Geruch: siBlich

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode
(@ Bemerkung

pH-Wert 10,9-11,4 20°C
Schmelzpunkt Keine Daten

verfiigbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich 120°C
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfiigbar
Zundtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder Keine Daten
Explosionsgrenzen verfiigbar
Dampfdruck Keine Daten

verfiigbar
Dampfdichte Keine Daten

verfiigbar
Dichte 1,02 g/cm? 20°C
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserloslichkeit mischbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten

verfiigbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten

verfiigbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitdt

Das Produkt selbst brennt nicht. Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als

nicht reaktiv angesehen.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen

chemisch stabil.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel Starke Sdure Starke Lauge
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Schiitzen gegen: Hitze Frost. Produkt nicht eintrocknen lassen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark, Sdure Alkalien (Laugen) Materialien, die mit Wasser reagieren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2) Kohlenmonoxid
Stickoxide (NOx)

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Kieselsaure, Kaliumsalz MVZ >3,2 CAS-Nr.: 1312-76-1 EG-Nr.: 215-199-1

LDsq oral: >2.000 mg/kg (Ratte)

LDsq dermal: >5.000 mg/kg (Ratte)

LCso Akute inhalative Toxizitdt (Dampf): >2,06 mg/L (Ratte)

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschéadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verflgbar

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Dieses Produkt enthélt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Kieselsaure, Kaliumsalz MVZ > 3,2 CAS-Nr.: 1312-76-1 EG-Nr.: 215-199-1
LCsq: >146 mg/L 2 d (Fisch, Leuciscus idus (Goldorfe))
ECso: >146 mg/L 1 d (Krebstiere, Daphnia pulex (Wasserfloh))

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflgbar

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Kieselsdure, Kaliumsalz MVZ >3,2 CAS-Nr.: 1312-76-1 EG-Nr.: 215-199-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthélt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nach Ricksprache mit dem Entsorger nach Verfestigung zusammen mit Hausmiill ablagern.
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
| 080112 | Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen |

Abfallschliissel Verpackung
| 1501 02 | Verpackungen aus Kunststoff |

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind zu entsorgen. Vollstandig entleerte
Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

Andere Entsorgungsempfehlungen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. Unter Beachtung der behérdlichen
Bestimmungen verwerten. Eingetrocknete Materialreste kdnnen mit dem Hausmiill entsorgt werden,
fliissige Materialreste in Absprache mit dem ortlichen Entsorger.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport (ADN) | Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf} IMO-Instrumenten
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Verwendungsbeschriankungen:

Eintrag 75
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 0,001 g/L
15.1.2. Nationale Vorschriften
B [DE] Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse

WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

15.3. Zusatzliche Angaben
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primare Biozidfunktion (Art. 58
i.V. mit Art. 3 (1) a))". Das Produkt enthalt Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekampfung des
mikrobiellen Verfalls (PT6).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

1.2. [ Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

2.1. | Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.2. | Kennzeichnungselemente
3.2. | Gemische
4.1. | Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.2. | Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
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5.1. | Léschmittel

5.2. | Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

6.1. | Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

7.1. | Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

8.1. | Zu Uberwachende Parameter

8.2. |Begrenzung und Uberwachung der Exposition

9.1. |[Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
10.1. | Reaktivitat

10.3. | Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

11.1. | Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
12.1. | Toxizitat

12.2. | Persistenz und Abbaubarkeit

12.3. | Bioakkumulationspotenzial

12.5. | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

16.1. | Anderungshinweise

16.2. | Abkiirzungen und Akronyme

16.4. | Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

16.5. | Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

16.2. Abkiirzungen und Akronyme

ADN Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrallen

ADR Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
der Stralle

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut flir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

ECsg effektive Konzentration 50%

EN Europaische Norm

EWC Europdischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Kérpergewicht

LCsg Letale (Todliche) Konzentration 50%

LDsg Letale (Tédliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehorde

NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn

SCL Specific concentration limit

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN United Nations
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VOC Flliichtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefdhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Liste der einschligigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2
bis 15

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

* Daten gegeniber der Vorversion gedndert.

Alfa GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen alfa-direkt.de Seite 11/11 de / DE / AT

GeSi.de



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

